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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Diskussionslos überwies der Nationalrat in der Frühjahrssession 2021 ein Postulat Feri
(sp, AG) für eine Evaluation des Bundesgesetzes über Kindesentführungen. Der
Bundesrat soll in einem Bericht beleuchten, wie die Bundesbehörden internationale
Kindesentführungsfälle im Zusammenhang mit dem Haager
Kindesentführungsübereinkommen bearbeiten. Dabei soll untersucht werden, ob sie
alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Interessen der entführten Kinder
wahrzunehmen. 1

POSTULAT
DATUM: 19.03.2021
KARIN FRICK

Privatrecht

In der Herbstsession 2018 befasste sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über
den Schutz gewaltbetroffener Personen, wo die Debatte jedoch deutlich weniger
harmonisch verlief als im Erstrat. In der Eintretensdebatte versuchte die SVP-Fraktion,
indem verschiedene ihrer Exponenten sechsmal dieselbe Zwischenfrage stellten, das
Problem der häuslichen Gewalt zu einem Ausländerproblem zu stilisieren und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu einer bestätigenden Aussage zu drängen. Darauf
liess sich die Justizministerin jedoch nicht ein und erntete Beifall für ihre Replik:
«[W]enn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein
Männerproblem». Als diesbezüglich niemand mehr das Wort ergriff, wurde Eintreten
ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Detailberatung im Nationalrat konzentrierte sich auf drei Punkte: die
Weiterbildungsverpflichtung für die Kantone, die Gerichtskosten und die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens. Einzig bei den Gerichtskosten schuf die grosse Kammer
eine Differenz, indem sie der Mehrheit ihrer Rechtskommission folgte und beschloss,
dass die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wenn
diese zu einem Kontakt- oder Rayonverbot oder zu einer elektronischen
Überwachungsmassnahme verurteilt wird. Der Entwurf des Bundesrates, dem der
Ständerat hier gefolgt war, hatte keine Möglichkeit für eine Überwälzung der
Gerichtskosten vorgesehen. In den anderen beiden Punkten schloss sich der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates an. Die Kantone sollen, anders als vom
Bundesrat ursprünglich angedacht, nicht im Zivilgesetzbuch ausdrücklich dazu
verpflichtet werden, für die Weiterbildung von Personen zu sorgen, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit bei Gerichten oder Kriseninterventionsstellen mit Gewaltschutzfällen zu
tun haben. Wie schon der Ständerat war auch die Volkskammer der Ansicht, dass ein
solcher Eingriff in die kantonale Souveränität unnötig sei, da die Kantone selber ein
Interesse daran hätten, über gut geschultes Personal zu verfügen. Was die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens betrifft, wurden drei Minderheitsanträge Rickli (svp, ZH)
abgelehnt, deren zwei darauf zielten, die Möglichkeit zur Sistierung ganz abzuschaffen
und einer die Sistierung nur bei ausgeschlossener Wiederholungsgefahr zulassen wollte.
Da man einen Rückfall aber nie mit Sicherheit ausschliessen könne, laufe diese
Formulierung auf dasselbe hinaus, argumentierten die Mehrheitsbefürworter, die es als
wichtig erachteten, dass dem Opfer nicht jegliche Handlungsmöglichkeit genommen
werde. Der Nationalrat blieb deshalb bei der Formulierung des Bundesrates, die auch
vom Ständerat gutgeheissen worden war, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte
ein Verfahren sistieren können, wenn das Opfer darum ersucht und die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Zwei
Einzelanträge Feri (sp, AG) und Regazzi (cvp, TI), welche zusätzlich die Berücksichtigung
des Wohles allfällig betroffener Kinder verlangten, blieben ebenso chancenlos, da dies
sowieso zur Beurteilung der Situation des Opfers gehöre. Die vom Ständerat
vorgenommene Anpassung, dass die Kosten einer Überwachungsmassnahme der
überwachten Partei auferlegt werden können, hiess die grosse Kammer diskussionslos
und stillschweigend gut. Am Schluss ergänzte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission noch eine Bestimmung, dass der Bundesrat die Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen und Massnahmen überprüfen und dem
Parlament darüber spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten Bericht erstatten und
gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen muss. In der Gesamtabstimmung nahmen
122 Nationalrätinnen und Nationalräte die Vorlage an, während sie die 62
Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion geschlossen ablehnten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
KARIN FRICK
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Kriminalität

Mittels Postulat forderte SP-Nationalrätin Yvonne Feri (AG) vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Berichts zur Frage, was das Fedpol gegen die sexuelle Gewalt an
Kindern im Internet unternimmt. Konkret sollen der Umgang mit Verdachtsfällen aus
dem In- und Ausland, eine nationale Online-Meldestelle sowie die notwendigen Mittel
und Massnahmen zur Wahrnehmung und Bekämpfung von Pädokriminalität geprüft
werden. Ihren Vorstoss begründete die Postulantin einerseits mit der steigenden Zahl
der sexuellen Belästigungen an Kindern im Internet und andererseits mit dem Scheitern
einer wirksamen Bekämpfung der Cyberpädokriminalität in der Schweiz. Letzteres sei
darauf zurückzuführen, dass die dazu notwendigen personellen und technischen
Ressourcen auf Bundes- und Kantonsebene knapp seien und sich die Gesetzgebung auf
Kantonsgebiete beschränke, obschon das Internet keine geografischen Grenzen kenne.
Da viele Verdachtsfälle aus dem Ausland kämen, triagiert und den jeweiligen Kantonen
zugewiesen werden müssten, komme dem Fedpol als Schnittstelle zwischen dem
Ausland und den Kantonen eine wichtige Rolle zur Bekämpfung der
Cyberpädokriminalität zu. Die Stärkung des Fedpol in dieser Rolle sei somit notwendig. 
Wie Justizministerin Karin Keller-Sutter im Ratsplenum erklärte, liege die
Strafverfolgung von Pädokriminalität in der Zuständigkeit der Kantone. Das Fedpol
nehme als Zentralstelle nur die Rolle des Koordinators ein und verfolge Verdachtsfälle
seit Beginn des Jahres nicht mehr selbst. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass die
bestehende Rollen- und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eine wirksame
Bekämpfung der Cyberpädokriminalität auf nationaler und internationaler Ebene
gewährleisten könne und beantragte deshalb die Ablehnung des Postulats. In der
Herbstsession 2021 hiess der Nationalrat das Postulat entgegen dem Antrag des
Bundesrats mit 127 zu 62 Stimmen gut. 3

POSTULAT
DATUM: 21.09.2021
CATALINA SCHMID

1) AB NR, 2021, S. 661; Po. 20.4448
2) AB NR, 2018, S. 1411 ff.; CdT, Lib, NZZ, TA, 19.9.18
3) AB NR, 2021, S. 1741; Po. 19.4016
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